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Gemeinderat 
 

20.10.2021 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya am 
Donnerstag, den 20. Oktober 2021 um 19.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal. 
 
 Anwesende: Bgm. Josef RAMHARTER (ÖVP) 
  Vzbgm. NR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE)  
  
 die Stadträte: Marlene-Eva BÖHM-LAUTER (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  Markus LOYDOLT (ÖVP) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 
  LR Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
  Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
 
 die Gemeinderäte: DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Salfo NIKIEMA (ÖVP) 
  Gerald POPP (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
  Ing. Johannes STUMVOLL (ÖVP) 
  Josef ZIMMERMANN (ÖVP) 
  Erwin BURGGRAF (FPÖ) 
  Michael FRANZ (FPÖ) 
  GR Anton PANY (FPÖ) 
  Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
  Heidelinde BLUMBERGER (GRÜNE) 
  Rainer CHRIST (GRÜNE) 
  Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
  Laura OZLBERGER (GRÜNE) 
  Patrik NEUWIRTH (SPÖ) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 
  Thomas PFABIGAN (SPÖ) 
  Karin GRABNER (Fraktionslos) 
 
Entschuldigt:  Anja GASTINGER (ÖVP) 
  Astrid WISGRILL (ÖVP) 
 
 
die Schriftführer: AL DI (FH) Michael ANDROSCH 
 
   
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 15.10.2021 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 15.10.2021 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
Der Vorsitzende setzt gemäß § 46 (2) der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO), 
LGBl. 1000 i.d.d.g.F., den Tagesordnungspunkt: 
 
3) Heizkostenzuschuss 2021-2022 
 
ab. 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Alle Parteien bringen bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als 
Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Ruhendstellung der vierten Kassenplanstelle (vormals Dr. Namjesky)“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 16) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
LR Waldhäusl bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung schriftlich den als Beilage B 
diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer Begründung versehenen 
Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Forstwirtschaft - Annahme des Fördervertrages zum Stadtgemeindewald“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Josef RAMHARTER gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 17) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 1. September 2021. 

2) Grundstücksangelegenheiten 
a) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen 

an der Thaya 
b) Grundabtretung einer Teilfläche des neuen Grundstücks Nr. 416, EZ 174, KG 

21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 
c) Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 

21194 Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

3) Erlassung Kanalabgabenordnung für die Kanalanlage 
a) Waidhofen an der Thaya 
b) Schlagles 

4) Aufhebung Kanalabgabenordnung Matzles 

5) Aufhebung Kanalabgabenordnung Puch 

6) Erlassung Wasserabgabenordnung für die öffentliche Gemeindewasserleitung 
a) Waidhofen an der Thaya 
b) Hollenbach 

7) Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben – Erweiterung Betriebsgebiet 
Ost - Vergabe Planungs- und Baumeisterleistung für die Abwasserbeseitigungs- 
und Wasserversorgungsanlage 

8) Freizeitzentrum – TUS Brandmeldeanschluss für die Chlorgaswarnanlage 

9) Subvention – NÖ Imkerverband - Ortsgruppe Waidhofen an der Thaya 

10) Winterdienst in den Katastralgemeinden 

11) Subventionen Kulturschaffende und Musikvereine – Verein MUSIKWELTEN 

12) Übernahme der Kosten der Ausbauarbeiten der Arztpraxen im Bereich 
Heubachstraße 5 

13) Wohnungsangelegenheiten – Vergabe der Wohnung Nr. 4 im 
Seniorenwohnhaus, Josef Pisar-Straße 1, in 3830 Waidhofen an der Thaya 

14) Subventionen Soziales 
a) Mobiler Hospizverein 
b) Verein Zuversicht 

15) Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
15.09.2021 

16) Ruhendstellung der vierten Kassenplanstelle (vormals Dr. Namjesky) 
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17) Forstwirtschaft - Annahme des Fördervertrages zum Stadtgemeindewald 

 

Nichtöffentlicher Teil: 

18) Personalangelegenheiten 
a) Sonstiges 

 aa) Änderung von Beschäftigungsausmaßen von Musikschullehrerinnen 
und Musikschullehrern 

 ab) Personalnummer 76, Antrag eines Sonderurlaubes 
 ac) Personalnummer 183, Überstellung in eine andere Entlohnungsgrupp 
 ad) Personalnummer 262, Einverständliche Lösung eines 

Dienstverhältnisses 

19) Berichte 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 1. September 2021 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll keine Einwände erhoben 
wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a) Vermietung des Grundstückes Nr. 1005/6, EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der 

Thaya 

SACHVERHALT: 
Am 13.12.2017 wurde im Gemeinderat, Tagesordnungspunkt 8e, der Mietvertrag zwischen 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya als Vermieter und der Holzner „Timber“-Holz-
bringungs KG, FN 235999h mit Sitz in 3841 Windigsteig, Lichtenberg 16, hinsichtlich der Lie-
genschaft EZ 2111, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, Grundstück 1005/6 abgeschlossen. 
Die Liegenschaft weist ein Flächenausmaß von 5187 m² auf. 

Der jährliche Mietzins wurde 2017 mit € 3.630,90 zuzüglich der von der Vermieterin zur Vor-
schreibung gelangenden öffentlichen Abgaben (wie insbesondere die Grundsteuer) festge-
legt. Der Mietzins unterliegt einer Wertanpassung. Der derzeit zur Vorschreibung gelangende 
Jahresbetrag bemisst sich dadurch auf EUR 3.861,99. 

Die Holzner „Timber“-Holzbringungs KG hat mit dem Anschreiben vom 27.09.2021 den ab-
geschlossenen Mietvertrag gekündigt. Unter Berücksichtigung der im Mietvertrag vereinbar-
ten Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Quartalsende eines Jahres endet das Miet-
verhältnis mit 31.12.2021. 

Gleichzeitig wurde in dem oben angegebenen Anschreiben vom 27.09.2021 die Übernahme 
des bestehenden Mietvertrages per sofort bzw. nach gesetzlicher Möglichkeit durch die Firma 
L. Neumüller GesmbH.& CO KG (neuer Mieter), 3525 Sallingberg, Lerchenweg 7 beantragt. 
Der Inhalt des neuen Mietvertrages soll jedoch unverändert bleiben.  

Am 29.09.2021 wurde das Bauamt durch Hr. Bgm. Ramharter damit beauftragt, den Sach-
verhalt im Sinne des oben angeführten Anschreibens weiter zu verfolgen 

Die Firma L. Neumüller GesmbH.& CO KG erklärte sich im Zuge der weiteren Korrespondenz 
dazu bereit, die Vertragserrichtungskosten von ca. EUR 300,00 exkl. UST (mündliche Kos-
tenschätzung öffentlicher Notar Mag. Michael Müllner) zu alleinigen Lasten zu übernehmen 
(die Abrechnung erfolgt direkt zwischen der Firma L. Neumüller GesmbH.& CO KG und dem 
öffentlichen Notar Mag. Michael Müllner). 

Der Geschäftsführer der L. Neumüller GesmbH.& CO KG, Herrn Klaus Neumüller hat in Folge 
dessen, beim Notar Mag. Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, die Aus-
arbeitung eines aktualisierten Mietvertrags veranlasst. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehender Mietvertrag genehmigt: 

„MIETVERTRAG 

welcher am heutigen Tage zwischen: 

 

 

a) der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Haupt-

platz 1, vertreten durch die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Vermieterin einerseits, sowie 

 

b) der L. Neumüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., FN 5721 p, mit Sitz in pol. Gemeinde 

Sallingberg und der Geschäftsanschrift A-3525 Sallingberg, Lerchenweg 7, vertreten durch 

die endesgefertigte Repräsentanz, 

 

 als Mieterin andererseits, 

 

abgeschlossen wurde wie folgt: 
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I. 

 

   Ob der Liegenschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya 

mit dem Grundstück 1005/6 Landw (10) im grenzkatastralen Ausmaß von    5.187 m², ist das 

Eigentumsrecht für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zur Gänze einverleibt. 

 

II. 

 

   Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vermietet an die L. Neumüller Gesellschaft 

m.b.H. & Co. KG. und die Letztgenannte mietet von der vorgenannten Vermieterin die Lie-

genschaft EZ. 2111 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya mit dem im Punkt 

„I.“ dieses Vertrages genannten Gutsbestand als Holz-Lagerplatz. 

 

   Eine Änderung des Verwendungszweckes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Vermieterin unzulässig. 

 

III. 

 

   Der Beginn des Mietverhältnisses wird mit 01.01.2022 (erstem Jänner zweitausendzwei-

undzwanzig) vereinbart und wird dieses Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer abgeschlos-

sen. Es kann beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils 

zum Quartalsende eines jeden Jahres mit Kündigung zur Auflösung gebracht werden. 

 

   Trotz des oben abgegebenen Kündigungsverzichtes ist jedoch die Vermieterin dann be-

rechtigt, die vorzeitige Aufhebung des Mietverhältnisses ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist mit sofortiger Wirkung und bei einer Räumungsfrist von vier Wochen aus den Gründen 

des § 1118 ABGB zu erklären, insoweit nicht zwingend gesetzliche Kündigungsbeschränkun-

gen bestehen. 

 

IV. 

 

   Der Mietzins beträgt jährlich € 3.899,59 (Euro dreitausendachthundertneunundneunzig 

Komma neunundfünfzig) zuzüglich der von der Vermieterin zur Vorschreibung gelangenden 

öffentlichen Abgaben (wie insbesondere der Grundsteuer). 

 

   Der Mietzins ist in zwei gleich hohen Halbjahresraten, jeweils am 01.01. (ersten Jänner) 

und am 01.07. (ersten Juli) eines jeden Jahres im Vorhinein mit fünf Tagen Respiro durch 

Dauerauftrag auf das von der Vermieterin bekannt zu gebende Konto bei einem inländischen 

Kreditinstitut zu bezahlen.  
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   Der Mietzins wird auf den von der Bundesanstalt Statistik Österreich oder einem Nachfol-

geinstitut verlautbarten monatlichen Verbraucherpreisindex 2020 wertbezogen. Als Bezugs-

größe für die jeweils auf Grund der Wertsicherung zu berechnenden Beträge dient die für 

Oktober 2021 zur Verlautbarung gelangende Indexzahl. Es sind demnach sämtliche Zahlun-

gen jeweils erhöht oder vermindert zu erbringen, je nachdem sich die Indexzahl im Vormonat 

der Zahlung gegenüber Oktober 2021 verändert hat. Schwan-kungen im Wertmesser bis aus-

schließlich 5 % (fünf Prozent) bleiben bei Anwendung der Wertsicherung außer Betracht. 

Diese Schwankung ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu berechnen, 

wobei stets die erste außerhalb der Toleranzgrenze gelegene Bezugsgröße die Grundlage 

für die Neuberechnung der Mietzinse sowie auch des neuen Spielraumes zu bilden hat. 

 

   Die Aufrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins ist ausgeschlossen. 

 

   Die Vermieterin ist berechtigt, auf die voraussichtlichen anteiligen Betriebskosten (Grund-

steuer etc.) und öffentlichen Abgaben monatliche Vorauszahlungen gegen jährliche Endab-

rechnung zu begehren. 

 

V. 

 

   Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in gutem, brauchbarem Zustand übernommen zu 

haben. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und haftet für 

jeden Schaden, der der Vermieterin aus einer unsachgemäßen Behandlung des Mietgegen-

standes schuldhaft durch sie entsteht.  

 

VI. 

 

   Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne schriftliche Zustimmung 

der Vermieterin das Mietobjekt weder entgeltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise - 

auch nicht im Wege eines allfälligen Gesellschaftsverhältnisses, Pachtvertrages und derglei-

chen - dritten Personen überlassen werden. In keinem Fall ist es der Mieterin gestattet, 

Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten. 

 

VII. 

 

   Die Vermieterin oder ein Beauftragter können das Mietobjekt bei Gefahr im Verzug jeder-

zeit, aus triftigen Gründen zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten jederzeit und zur 

Feststellung der Einhaltung der Vertragspflichten durch die Mieterin in angemessenen Zeit-

abständen ebenfalls zu den üblichen Tages- und Geschäftszeiten, betreten. 
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   Für diejenigen Fälle, in denen die Vermieterin oder deren Beauftragter berechtigt sind, das 

Mietobjekt zu betreten, hat die Mieterin dafür zu sorgen, dass der Zutritt zum Mietobjekt auch 

in ihrer Abwesenheit erfolgen kann, sofern ihr dies zumutbar ist. Sofern nicht Gefahr im Ver-

zug ist, hat die Vermieterin den beabsichtigten Zutritt der Mieterin mindestens drei Tage vor-

her anzukündigen. 

 

VIII. 

 

   Die Vertragsparteien bestätigen, Rechtsbelehrung gemäß §§ 934 und 935 ABGB erhalten 

zu haben. 
 

IX. 

 

   Die Mieterin verzichtet ausdrücklich auf die grundbücherliche Sicherstellung ihres Mietrech-

tes. 

 

   Die Vermieterin verpflichtet sich, im Falle einer Veräußerung der Liegenschaft diesen Ver-

trag vollinhaltlich auf den Erwerber zu überbinden. 

 

X. 

 

   Die Kosten für die Errichtung dieses Mietvertrages gehen zu alleinigen Lasten der Mieterin. 

 

XI. 

 

   Neben diesem Mietvertrag bestehen keine gesonderten Abreden. Änderungen und Ergän-

zungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

 

XII. 

 

   Die Vertragsparteien unterwerfen sich in allen Streitfällen aus diesem Vertrag ohne Rück-

sicht auf ihren sonstigen Gerichtsstand und die Höhe des Streitwertes der Zuständigkeit des 

Bezirksgerichtes Waidhofen an der Thaya. 

 

XIII. 

 

   Dieser Mietvertrag wird in einem Original errichtet, das die Mieterin erhält. Für die Vermie-

terin ist eine einfache Abschrift bestimmt.“ 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b) Grundabtretung einer Teilfläche des neuen Grundstücks Nr. 416, EZ 174, KG 21194 

Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

SACHVERHALT: 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 19.06.2020, Zahl 613/2-012/2020, wurde Herrn Ber-
nard Mahringer die Grundabtretung anlässlich der Änderung von Grundstücksgrenzen vor-
geschrieben. Mit diesem Bescheid wurde die Straßenfluchtlinie für das neue Grundstück Nr. 
416, EZ 174, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, festgelegt. Mit dieser Festlegung wird die 
Straßenfluchtlinie korrigiert, sodass sich eine Abschreibung zum Öffentlichen Gut (Abtretung) 
ergibt. 

Die neuen Grundstücksgrenzen wurden im Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ 3463/20, vom 
12.03.2021, dargestellt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Auf Grund des Teilungsplanes der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, 3463/20, vom 12.03.2021, wird folgende Zuschreibung 
zum Öffentlichen Gut der KG 21194 Waidhofen an der Thaya, genehmigt: 

Lastenfreie Zuschreibung zur Liegenschaft EZ 1383 der KG 21194 Waidhofen an der Thaya, 
Öffentliches Gut: 

aus EZ aus Grundstück Nr. Trennfläche zu Grundstück Ausmaß m² 

174 416 „1“ 1437/3 12 

 

und 
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dieser Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzumachen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

13.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c) Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 21194 

Waidhofen an der Thaya, ins Öffentliche Gut 

SACHVERHALT: 
Mit Bescheid des Bürgermeisters vom 18.05.2020, Zahl 613/2-010/2020, wurde Herrn und 
Frau Peter und Regina Löffler die Grundabtretung anlässlich der Änderung von Grundstücks-
grenzen vorgeschrieben. Mit diesem Bescheid wurde die Straßenfluchtlinie für das Grund-
stück Nr. 2308/4, EZ 2199, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, festgelegt. Mit dieser Fest-
legung wird die Straßenfluchtlinie korrigiert, sodass sich eine Abschreibung zum Öffentlichen 
Gut (Abtretung) ergibt. 

Die neuen Grundstücksgrenzen wurden im Teilungsplan der Dr. Döller Vermessung ZT 
GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ 3471/20, vom 
02.03.2020, dargestellt. 

Mit Schreiben vom 11.10.2021 hat Herr Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Bahnhofstraße 4, eine Straßengrundabtretungserklärung zur beglaubigten Unterferti-
gung vorgelegt. 

Gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 liegt eine öffentliche Straße jedenfalls 
mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein konkretes Straßenbau-
vorhaben vor, womit dieser Beschluss kundzumachen ist. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Straßengrundabtretungserklärung, ausgearbeitet von Notar Mag. Mi-
chael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, genehmigt: 

„STRASSENGRUNDABTRETUNGSERKLÄRUNG 
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Ob der Liegenschaft EZ. 2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya mit 

dem Grundstück 2308/4 Bauf.(10)/Gärten(10) – Dimling 37, ist  

 das Eigentumsrecht für Peter LÖFFLER, geb. 1969-10-24, und Regina LÖFFLER, geb. 

1970-01-02, je zur Hälfte, 

 in C-LNR. 1a/2a auf Grund des Schuldscheins vom 1998-12-01 das Pfandrecht im Betrag 

von ATS 430.000,00 samt 9 % Verzugszinsen und einer Nebengebührensicherstellung 

von ATS 43.000,00, sowie das Veräußerungsverbot gem. § 32 NÖ WFG, je für das Land 

Niederösterreich, 

einverleibt. 
 

   Im Zuge der Grundabteilung gemäß der Vermessungsurkunde der Dr. Döller Vermessung 

ZT GmbH vom 02.03.2020, GZ. 31256, muss die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit 

"1" bezeichnete Trennfläche des Grundstückes 2308/4, vorgetragen ob der Liegenschaft EZ. 

2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya, im Ausmaß laut Teilungsaus-

weis von 135 m², als Straßengrund unentgeltlich an das öffentliche Gut der KG. 21194 Waid-

hofen an der Thaya abgetreten werden. 
 

   In Erfüllung dieser Verpflichtung übergeben Herr Peter LÖFFLER, geb. 24.10.1969 und 

Frau Regina LÖFFLER, geb. 02.01.1970, beide wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, 

Dimling 37, die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichnete Trennfläche des 

Grundstückes 2308/4 als Straßengrund unentgeltlich an das öffentliche Gut der KG. 21194 

Waidhofen an der Thaya und erteilen ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ob der Liegen-

schaft EZ. 2199 im Grundbuch der KG. 21194 Waidhofen an der Thaya (Eigentümer: Peter 

LÖFFLER, geb. 1969-10-24 und Regina LÖFFLER, geb. 1970-01-02, je zur Hälfte) die in der 

obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichneten Trennfläche des Grundstückes 2308/4 

lastenfrei abgeschrieben und zu der der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya (Öffentli-

ches Gut) zur Gänze gehörigen Liegenschaft EZ. 1383 im Grundbuch der KG. 21194 Waid-

hofen an der Thaya zugeschrieben werden kann.  
 

   Herr Peter LÖFFLER, geb. 24.10.1969 und Frau Regina LÖFFLER, geb. 02.01.1970, ver-

pflichten sich, unverzüglich eine separate Freilassungserklärung des Landes Niederöster-

reich beizubringen, mit der die in der obzitierten Vermessungsurkunde mit "1" bezeichnete 

Trennfläche des Grundstückes 2308/4 aus der Haftung für deren obzitierten Rechte entlas-

sen wird. 
 

   Diese Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt die Straßengrundabtretung nach 

Widmung der obzitierten Grundflächen als öffentliches Gut vertraglich bindend an und erklärt, 

dass die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 NÖ Straßengrundgesetz erfüllt sind. 
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   Die Vertragsparteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre persönli-

chen Daten – insbesondere ihre Sozialversicherungsnummern und ihre Steuernummern – 

sowie dies Urkunde, deren Datum und Inhalt zeitlich unbefristet zum Zweck der Erstattung 

von Abgabenerklärungen an die Finanzverwaltung und zur Registrierung und/oder Archivie-

rung von Urkunden im Urkundenarchiv des Österreichischen Notariates, welches elektro-

nisch geführt wird, bei folgenden Verantwortlichen gespeichert und verwendet werden: 

 Öffentlicher Notar Magister Michael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhof-

straße 4, 

 Österreichische Notariatskammer, 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20. 
 

   Diese Einwilligung kann jederzeit bei den obgenannten Verantwortlichen auf dieselbe Art 

und Weise, wie die Einwilligung erteilt wurde, widerrufen werden.“ 

und 

der vorgenannte Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzu-
machen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Erlassung einer Kanalabgabenordung für die Kanalanlage 
a) Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Die letzte Gebührenerhöhung der Kanalabgaben erfolgte im Jahr 2010. Laut Verbraucher-
preisindex 2010 (VPI 2010) ergibt sich ab diesem Zeitpunkt bis dato eine Preissteigerung von 
23,4 % seit der letzten Gebührenerhöhung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass im Jahre 2010 die letzten Gebührenerhöhungen vorgenommen wurden und ge-
nerell div. Einheitssätze erhöht werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.09.2010 wurden mit Wirkung 01.10.2010 folgende 
Einheitssätze für die Kanalanlage Waidhofen an der Thaya beschlossen. 

Kanaleinmündungsabgabe Mischwasser EUR 15,40 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   5,50 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 12,90 

Kanalbenützungsgebühr EUR   2,75 

Alle Beträge excl. USt. 

Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Kanaleinmündungsabgabe Mischwasser EUR 16,90 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   6,90 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,50 

Kanalbenützungsgebühr EUR   2,95 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Wie der derzeitige Bauzeitplan des neuen Schmutzwasserkanals in der KG Matzles vorsieht, 
ist die Fertigstellung per 30.11.2022 gegeben. Somit können ab 01.12.2022 die Abwässer in 
die Kanalanlage in Waidhofen an der Thaya eingeleitet werden. Dadurch wird ein erhöhter 
Reinigungsgrad der Abwässer erzielt. 

Laut § 2 Abs. 2 lit. d NÖ Kanalgesetz 1977 ist eine Kanaleinmündungsabgabe auch für bereits 
an einen Kanal angeschlossene Liegenschaft, selbst wenn schon einmal eine Abgabe oder 
vergleichbare Leistung für den Kanalanschluss erbracht wurde dann einzuheben, wenn eine 
vorhandene Kanalanlage so umgestaltet oder durch eine neue ersetzt wird, dass dadurch ein 
erhöhter Reinigungsgrad der Abwässer erzielt wird. 

Gemäß § 2 Abs. 3 NÖ Kanalgesetz 1977 ist bei Umgestaltung einer Kanalanlage für Liegen-
schaften, die bereits an die bisherige Kanalanlage angeschlossen waren, eine Kanaleinmün-
dungsabgabe höchstens in jenem Ausmaß vorzuschreiben, das dem Anteil der Kosten der 
Umgestaltung an den Gesamtkosten der umgestalteten Kanalanlage entspricht. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

KANALABGABENORDNUNG 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

ausgenommen sind die KG Schlagles, KG Götzles und KG Ulrichschlag 

 

§ 1 

In der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden Kanalerrichtungsabgaben (Kanalein-
mündungs-, Ergänzungs- und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maß-
gabe der Bestimmungen des NÖ Kanalgesetzes 1977 erhoben. 

  

36404



§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
 

Mischwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 16,90 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 24.381.615,00 und eine Gesamtlänge des Mischwas-
serkanalnetzes von lfm 50.886 zugrunde gelegt. 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen 
 

Schmutzwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 13,50 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 8.166.462,00 und eine Gesamtlänge des Schmutzwas-
serkanalnetzes von lfm 27.246 zugrunde gelegt. 

(3) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die KG Matzles 
anlässlich der Umgestaltung nach § 2 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird mit € 11,60 
festgesetzt. 

(4) Gemäß § 2 Abs. 3 des  NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 3) der Anteil der Kosten der Umgestaltung an den Gesamtbaukosten mit 100 % festge-
setzt, was Gesamtbaukosten der Kanalanlage von € 729.503,00 und Kosten der Umgestal-
tung von € 729.503,00 entspricht. Das Ausmaß der Erhebung wird mit 85,93 % von 100 % 
bestimmt. 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  

Regenwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 6,90 festgesetzt. 

 (2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 8.053.750,00 und eine Gesamtlänge des Regenwas-
serkanalnetzes von lfm 25.268 zugrunde gelegt. 
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§ 3 

Ergänzungsabgaben 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für 
die Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 

§ 4 

Sonderabgaben 

Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son-
derabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

§ 5 

Vorauszahlungen 

Gemäß § 3a des NÖ Kanalgesetzes 1977 sind Vorauszahlungen auf die gemäß § 2 leg.cit. 
zu entrichtenden Kanaleinmündungsabgaben in der Höhe von 80 % der gemäß § 3 NÖ Ka-
nalgesetz 1977 ermittelten Kanaleinmündungsabgaben zu erheben. 

§ 6 

Kanalbenützungsgebühren für den 

a) Mischwasserkanal 

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 

Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 

a) Mischwasserkanal:       € 2,95 

b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem):  € 2,95 

§ 7 

Zahlungstermine 

Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar 
jeweils bis spätestens 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres durch Einzahlung auf ein Konto der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu 
entrichten. 
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§ 8 

Ermittlung der Berechnungsgrundlagen 

Zwecks Ermittlung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die an-
schlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Stadtgemeinde hiefür aufgelegten Fragebö-
gen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Stadtgemeinde abzuge-
ben. Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) 
unter Mitwirkung der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 
 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt 
die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils gel-
tenden Fassung, zur Verrechnung. 

§ 10 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt mit Ausnahme des § 2 B. (Schmutzwasserkanal Abs. 3 
und Abs. 4) anlässlich Umgestaltung KG Matzles am 01.01.2022 in Kraft. 
§ 2 B. (Schmutzwasserkanal Abs. 3 und Abs. 4) anlässlich Umgestaltung KG Matzles tritt am 
01.12.2022 in Kraft 

(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Son-
derabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Erlassung einer Kanalabgabenordung für die Kanalanlage 
b) Schlagles 

SACHVERHALT: 
Die erstmalige Gebührenfestsetzung der Kanalabgaben der KG Schlagles erfolgte Anfang 
des Jahres 2013. Laut Verbraucherpreisindex 2013 (VPI 2013) ergibt sich ab diesem Zeit-
punkt bis dato eine Preissteigerung von 15,76 % seit der letzten Gebührenfestsetzung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass seit der Gebührenfestsetzung 2013 keine Erhöhung der Einheitssätze erfolgte 
und diese angepasst werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 06.12.2012 wurden mit Wirkung 01.01.2013 folgende 
Einheitssätze für die Kanalanlage Schlagles beschlossen. 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   5,80 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,30 

Kanalbenützungsgebühr EUR   3,40 

 
Alle Beträge excl. USt. 
 
Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Kanaleinmündungsabgabe Regenwasser EUR   6,90 

Kanaleinmündungsabgabe Schmutzwasser EUR 13,50 

Kanalbenützungsgebühr EUR   3,60 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

KANALABGABENORDNUNG 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

für die KG Schlagles 

 

§ 1 

In der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden für das Trennsystem (Schmutz- und 
Regenwasserkanal) in der KG Schlagles Kanalerrichtungsabgaben (Kanaleinmündungs-, Er-
gänzungs- und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maßgabe der Bestim-
mungen des NÖ Kanalgesetzes 1977 erhoben. 

§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 
 

Schmutzwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 13,50 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 271.735,00 und eine Gesamtlänge des Schmutzwas-
serkanalnetzes von lfm 575 zugrunde gelegt. 
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B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  

Regenwasserkanal 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit € 6,90 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von € 312.633,00 und eine Gesamtlänge des Regenwasser-
kanalnetzes von lfm 645 zugrunde gelegt. 

§ 3 

Ergänzungsabgaben 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für 
die Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 

§ 4 

Sonderabgaben 

Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son-
derabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

§ 5 

Vorauszahlungen 

Gemäß § 3a des NÖ Kanalgesetzes 1977 sind Vorauszahlungen auf die gemäß § 2 leg. cit. 
zu entrichtenden Kanaleinmündungsabgaben in der Höhe von 80 % der gemäß § 3 NÖ Ka-
nalgesetz 1977 ermittelten Kanaleinmündungsabgaben zu erheben. 

§ 6 

Kanalbenützungsgebühren für den 

Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 

Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 

Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem):  € 3,60 
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§ 7 

Zahlungstermine 

Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar 
jeweils bis spätestens 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres durch Einzahlung auf ein Konto der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu 
entrichten. 
 
 

§ 8 

Ermittlung der Berechnungsgrundlagen 

Zwecks Ermittlung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die an-
schlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Stadtgemeinde hiefür aufgelegten Fragebö-
gen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Stadtgemeinde abzuge-
ben. Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) 
unter Mitwirkung der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt 
die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils gel-
tenden Fassung, zur Verrechnung. 

§ 10 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Son-
derabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Aufhebung Kanalabgabenordung Matzles 

SACHVERHALT: 
Wie der derzeitige Bauzeitplan des neuen Schmutzwasserkanals in der KG Matzles vorsieht, 
ist die Fertigstellung per 30.11.2022 gegeben. Somit können ab 01.12.2022 die Abwässer in 
die Kanalanlage in Waidhofen an der Thaya eingeleitet werden. Dadurch wird ein erhöhter 
Reinigungsgrad der Abwässer erzielt. 

Laut § 2 Abs. 2 lit. d NÖ Kanalgesetz 1977 ist eine Kanaleinmündungsabgabe auch für bereits 
an einen Kanal angeschlossene Liegenschaft, selbst wenn schon einmal eine Abgabe oder 
vergleichbare Leistung für den Kanalanschluss erbracht wurde dann einzuheben, wenn eine 
vorhandene Kanalanlage so umgestaltet oder durch eine neue ersetzt wird, dass dadurch ein 
erhöhter Reinigungsgrad der Abwässer erzielt wird. 

Gemäß § 2 Abs. 3 NÖ Kanalgesetz 1977 ist bei Umgestaltung einer Kanalanlage für Liegen-
schaften, die bereits an die bisherige Kanalanlage angeschlossen waren, eine Kanaleinmün-
dungsabgabe höchstens in jenem Ausmaß vorzuschreiben, das dem Anteil der Kosten der 
Umgestaltung an den Gesamtkosten der umgestalteten Kanalanlage entspricht. 

Aus diesem Grund ist ebenfalls eine neue Kanalabgabenordung für die Kanalanlage Waidh-
ofen an der Thaya zu erlassen. Die erlassene Kanalabgabenordung für die KG Matzles vom 
03.05.2001 ist aufzuheben. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Aufhebung der 

KANALABGABENORDNUNG 

der KG Matzles 

§ 1 

Die erlassene Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
vom 03.05.2001 für die KG Matzles wird aufgehoben. Die Aufhebung tritt am 01.12.2022 in 
Kraft. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Aufhebung Kanalabgabenordung Puch 

SACHVERHALT: 
In der KG Puch wurde für die Abwasserbeseitigung die Abwassergenossenschaft Puch ge-
gründet. 
Diesbezüglich wurde auch zwischen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und der 
Abwassergenossenschaft Puch am 10.11.2009 ein Vertrag unterzeichnet. 

In weiterer Folge wurde daher bei sämtlichen Genossenschaftsmitgliedern der AWG Puch 
die Kanalbenützungsgebühr in der KG Puch per 01.04.2010 auf „0“ gesetzt. 

Bei einer Vorprüfung der neu erstellten Abgabenordnungen für WVA und ABA durch die Abt. 
IVW3, Frau Manuela Reichmann, wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass nach wie 
vor die erlassene Kanalabgabenordnung der KG Puch vom 03.05.2001 Gültigkeit hat und die 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya auch bis dato sämtliche Kanalgebühren einheben 
hätte müssen. 

Es ist anzunehmen, dass man damals diese nicht aufgehoben hat, da zwei Liegenschaften 
der KG Puch nicht in die Genossenschaft der AWG Puch einbezogen sind. 

„Trotzdem ist nun die erlassene Kanalabgabenordnung zeitnah aufzuheben“, so die weitere 
Auskunft von Frau Reichmann und weiterem Gespräch mit Mag. Thomas Mayer, ebenso Abt. 
IVW3. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Aufhebung der 

KANALABGABENORDNUNG 

der KG Puch 

§ 1 

Die erlassene Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
vom 03.05.2001 für die KG Puch wird aufgehoben. Die Aufhebung tritt am 01.01.2022 in 
Kraft. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Erlassung einer Wasserabgabenordung für die öffentliche Gemeindewasserleitung 
a) Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Die letzte Gebührenerhöhung der Wasserabgaben erfolgte im Jahr 2010. Laut Verbraucher-
preisindex 2010 (VPI 2010) ergibt sich ab diesem Zeitpunkt bis dato eine Preissteigerung von 
23,4 % seit der letzten Gebührenerhöhung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass im Jahre 2010 die letzten Gebührenerhöhungen vorgenommen wurden und ge-
nerell div. Einheitssätze erhöht werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.09.2010 wurden mit Wirkung 01.10.2010 folgende 
Einheitssätze für die öffentliche Gemeindewasserleitung Waidhofen an der Thaya beschlos-
sen. 

Wasseranschlussabgabe EUR   7,50 

Wasserbezugsgebühr EUR   1,75 

Bereitstellungsgebühr EUR 40,00 pro m³/h 

 
Alle Beträge excl. USt. 

Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Wasseranschlussabgabe EUR   7,90 

Wasserbezugsgebühr EUR   1,95 

Bereitstellungsgebühr EUR 40,00 pro m³/h 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

WASSERABGABENORDNUNG 

nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung 

Waidhofen an der Thaya 

ausgenommen ist die KG Hollenbach 
 

§ 1 

Im Versorgungsbereich der öffentlichen Gemeindewasserleitung Waidhofen an der Thaya 
werden folgende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben: 

a) Wasseranschlussabgabe 
b) Ergänzungsabgabe 
c) Sonderabgabe 
d) Wasserbezugsgebühr 
e) Bereitstellungsgebühr 

 

§ 2 

Wasseranschlussabgabe 

(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an 
die öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetzes 1978 mit € 7,90 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die 
Ermittlung des Einheitssatzes eine Baukostensumme von €  12.718.566 und eine Ge-
samtlänge des Rohrnetzes von 69.953 lfm zugrunde gelegt. 

§ 3 

Vorauszahlungen 

Der Prozentsatz für die Vorauszahlungen beträgt gemäß § 6a des NÖ Gemeindewasserlei-
tungsgesetzes 1978  80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung des in § 2 festgesetz-
ten Einheitssatzes als Wasseranschlussabgabe zu entrichten ist. 
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§ 4 

Ergänzungsabgabe 

Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergän-
zungsabgabe auf Grund der Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgeset-
zes 1978 berechnet. 

§ 5 

Sonderabgabe 

(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu 
entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegen-
schaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehender 
Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus diesem Grunde 
besonders ausgestaltet werden muss. 

(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Ge-
meindewasserleitung angeschlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch 
Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen zutreffen. 

(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauauf-
wand nicht übersteigen. 

§ 6 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 40,00 pro m³/h festgesetzt. 

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers 
(in m³/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereit-
stellungsgebühr: 

Verrechnungs-
größe in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 
in € pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in € 
(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 40,00 120,00 

7 40,00 280,00 

12 40,00 480,00 

17 40,00 680,00 

25 40,00 1.000,00 

35 40,00 1.400,00 

45 40,00 1.800,00 

75 40,00 3.000,00 

125 40,00 5.000,00 
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§ 7 

Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird 
für 1 m³ Wasser mit € 1,95 festgesetzt. 

§ 8 

Ablesungszeitraum 

Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr 
gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. 
Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt mit 01. Jänner und en-
det mit 31. Dezember. 

(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzahlungs-
zeiträume wie folgt festgelegt: 

1. von 01. Jänner bis 31. März 
2. von 01. April bis 30. Juni 
3. von 01. Juli bis 30. September 
4. von 01. Oktober bis 31. Dezember 

 
Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die 
Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Die Abrechnung der 
festgesetzten Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechneten Wasserbe-
zugsgebühr erfolgt im ersten Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die 
Teilbeträge für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung ge-
langt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Verrechnung. 

§ 10 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Wasserabgabenordnung tritt am 01. Jänner 2022 in Kraft. 

Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 
ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

36419



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Erlassung einer Wasserabgabenordung für die öffentliche Gemeindewasserleitung 
b) Hollenbach 

SACHVERHALT: 
Die letzte Gebührenerhöhung der Wasserabgaben erfolgte im Jahr 2010. Laut Verbraucher-
preisindex 2010 (VPI 2010) ergibt sich ab diesem Zeitpunkt bis dato eine Preissteigerung von 
23,4 % seit der letzten Gebührenerhöhung. 

Stetige Instandhaltungsmaßnahmen und die Tatsache, dass die Gebührenhaushalte zwin-
gend kostendeckend zu führen sind, ist es dringend notwendig, entsprechende Maßnahmen 
zu setzen. 

Auch seitens des Amtes der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya bereits von der zuständigen Sachbearbeiterin aufmerksam ge-
macht, dass im Jahre 2010 die letzten Gebührenerhöhungen vorgenommen wurden und ge-
nerell div. Einheitssätze erhöht werden sollten. 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 09.09.2010 wurden mit Wirkung 01.10.2010 bzw. 
01.01.2011 (§ 7 Wasserbezugsgebühr) folgende Einheitssätze für die öffentliche Gemeinde-
wasserleitung Hollenbach beschlossen. 

Wasseranschlussabgabe EUR   4,70 

Wasserbezugsgebühr EUR   1,50 

Bereitstellungsgebühr EUR 40,00 pro m³/h 

 
Alle Beträge excl. USt. 

Aufgrund der eingangs erwähnten Situation war eine Neukalkulation notwendig und es wer-
den folgende neuen Einheitssätze ab 01.01.2022 vorgeschlagen: 

Wasseranschlussabgabe EUR   5,50 

Wasserbezugsgebühr EUR   1,75 

Bereitstellungsgebühr EUR 40,00 pro m³/h 

 
Alle Beträge excl. USt. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 06.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

WASSERABGABENORDNUNG 

nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung 
 

der KG Hollenbach 
 

 

§ 1 

Im Versorgungsbereich der öffentlichen Gemeindewasserleitung Hollenbach werden fol-
gende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben: 

a) Wasseranschlussabgabe 
b) Ergänzungsabgabe 
c) Sonderabgabe 
d) Wasserbezugsgebühr 
e) Bereitstellungsgebühr 

 

§ 2 

Wasseranschlussabgabe 

(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an 
die öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetzes 1978 mit € 5,50 festgesetzt. 

(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die 
Ermittlung des Einheitssatzes eine Baukostensumme von €  937.903,00 und eine Ge-
samtlänge des Rohrnetzes von 8.516,00 lfm zugrunde gelegt. 

§ 3 

Vorauszahlungen 

Der Prozentsatz für die Vorauszahlungen beträgt gemäß § 6a des NÖ Gemeindewasserlei-
tungsgesetzes 1978  80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung des in § 2 festgesetz-
ten Einheitssatzes als Wasseranschlussabgabe zu entrichten ist. 
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§ 4 

Ergänzungsabgabe 

Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergän-
zungsabgabe auf Grund der Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgeset-
zes 1978 berechnet. 

§ 5 

Sonderabgabe 

(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu 
entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegen-
schaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehender 
Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus diesem Grunde 
besonders ausgestaltet werden muss. 

(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Ge-
meindewasserleitung angeschlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch 
Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen zutreffen. 

(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauauf-
wand nicht übersteigen. 

§ 6 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit € 40,00 pro m³/h festgesetzt. 

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers 
(in m³/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereit-
stellungsgebühr: 

Verrechnungs-
größe in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 

in € pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in € 

(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 40,00 120,00 

7 40,00 280,00 

 

§ 7 

Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird 
für 1 m³ Wasser mit € 1,75 festgesetzt. 

  

36422



§ 8 

Ablesungszeitraum 

Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 

(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr 
gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. 
Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt mit 01. Jänner und en-
det mit 31. Dezember. 

(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzahlungs-
zeiträume wie folgt festgelegt: 

1. von 01. Jänner bis 31. März 
2. von 01. April bis 30. Juni 
3. von 01. Juli bis 30. September 
4. von 01. Oktober bis 31. Dezember 
 
Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die 
Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Die Abrechnung der 
festgesetzten Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechneten Wasserbe-
zugsgebühr erfolgt im ersten Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die 
Teilbeträge für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 

§ 9 

Umsatzsteuer 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung ge-
langt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Verrechnung. 

§ 10 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Wasserabgabenordnung tritt am 01. Jänner 2022 in Kraft. 

Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 
ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben  
Erweiterung Betriebsgebiet Ost - Vergabe Planungs- und Baumeisterleistung für die 
Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.09.2021, Punkt 2c) der Tagesordnung, wurde der Ver-
kauf eines ca. 9.937 m² großen Betriebsgrundstückes (Grundstück Nr. 1340/9) im Betriebs-
gebiet Ost an die Firma SWAD Immo GmbH, FN 549242i, mit dem Sitz in der politischen 
Gemeinde Waidhofen an der Thaya und der Geschäftsanschrift 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Niederleuthnerstraße 27/2/16 beschlossen. 

Im September 2021 wurde das Bauamt durch den Bauwerber von der Firma SWAD Immo 
GmbH informiert, dass das Postverteilerzentrum bereits im April 2022 an den zukünftigen 
Betreiber die Österreichische Post AG übergeben werden muss. Der Baustart des Postver-
teilerzentrums soll deshalb so zeitnah wie möglich beginnen. Er gab weiters bekannt, dass 
zur Übergabe des Postverteilerzentrums auch die Arbeiten der öffentlichen Infrastruktur, be-
stehend aus Kanalisation und Wasserversorgung, div. Kabelbauarbeiten sowie eine entspre-
chende Zufahrt, bis auf geringfügige Restarbeiten abgeschlossen sein müssen. 

Um das Betriebsgrundstück der Bauwerber zu erschließen, wird die bestehende Franz Steu-
rer- Straße (Bereich Fa. Forstinger) bis zur zukünftigen Zufahrt des Betriebsgrundstückes des 
Postverteilerzentrums verlängert. Weiters soll auch die Infrastruktur, Abwasserbeseitigung 
und die Wasserversorgungsanlage für zukünftige Erweiterungen des Betriebsgebietes bis 
zum Ende der neuen Straße verlängert werden. 

Eine zeitnahe Verlängerung der Franz Steurer- Straße inkl. der bestehenden Ver- und Ent-
sorgungsleitungen zum neu geschaffenen Grundstück Nr.1340/14 des Postverteilerzentrums 
ist somit notwendig. 

Die Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Bestbieter eines 2021 durchgeführten Bie-
terverfahrens zu den Projekten Heli-Dungler-Siedlung und Matzles) hat für die Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya im Jahr 2021 die Infrastruktur in der neuen Heli-Dungler-
Siedlung bereits hergestellt und im September 2021 mit der Herstellung der Abwasserbesei-
tigungs- und Wasserversorgungsanlage der Ortschaft Matzles begonnen. Aufgrund der 
durchzuführenden Tätigkeiten bestehen zwischen diesen genannten und dem nun geplanten 
Projekt optimale Leistungssynergien. Deshalb und aufgrund der Dringlichkeit zur Infrastruk-
turverlängerung wurde vom Bauamt umgehend die Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft 
m.b.H. mit der Erstellung eines Angebots über die Verlängerung der Abwasserentsorgungs- 
und Wasserversorgungsanlage im Betriebsgebiet Ost auf Basis der Angebotspreise der Heli-
Dungler-Siedlung sowie Matzles ersucht. Das Angebot soll die Planungs- als auch die Aus-
führungsleistung (Baumeisterleistung) enthalten. 
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Die Bedeckung zur Verlängerung der Abwasserbeseitigungsanlage kann über die Haushalts-
stelle 6/851097+894001, durch Entnahme bei der zweckgebundenen Haushaltsrücklange 
(Konto: 8/9990934/00009 Erneuerungsrücklage ABA) erfolgen. 

Die Bedeckung zur Verlängerung der Wasserversorgungsanlage kann über die Haushalts-
stelle 6/851097+894001, durch Entnahme bei der zweckgebundenen Haushaltsrücklange 
(Konto: 8/9990934/00010 Erneuerungsrücklage WVA) erfolgen. 

Eventuell im Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2021 erzielte Überschüsse sind dazu 
zu verwenden, um den Betrag der „Erneuerungsrücklage ABA“ und „Erneuerungsrücklage 
WVA“ wieder zuzuführen.“ 

Historie: 
Am 13.09.2021 ersuchte das Bauamt die Firma. Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. um 
Angebotserstellung für die notwendige Verlängerung der bestehenden öffentlichen Leitungen 
(Regenwasser, Schmutzwasser, Trinkwasser und Kabelbau bestehende aus Straßenbe-
leuchtung und Leerverrohrung für LWL). Als Basis für die Preis- und Massenkalkulation wur-
den sämtliche Projektinformationen der Firma SWAD Immo GmbH mit Stand 13.09.2021 
(=1.Planungsvariante) angewendet. 
 
Am 06.10.2021 wurde das Bauamt durch den Geschäftsführer der Firma SWAD Immo GmbH 
informiert, dass seitens der Post AG der Wunsch besteht, die Entwurfsplanung des Postver-
teilerzentrums merklich abzuändern. Laut Herrn Patrik Dangl gibt es nun mehrere Projektva-
rianten über die die SWAD Immo GmbH (Liegenschaftseigentümer und Bauherrschaft) und 
die Post AG (zukünftiger Betreiber des Postverteilerzentrums) derzeit verhandeln. Es kann 
derzeit jedoch kein Zeitpunkt genannt werden, bis wann die finale Entscheidung für eine Pro-
jektvariante, die als Einreichplanung durch ein Behördenverfahren umgesetzt werden soll, 
fallen wird. 
 
Am 08.10.2021 wurde von der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H ein weiterer Ent-
wurf für das Postverteilerzentrum übermittelt (= 2.Planungsvariante). Aus dieser Planungsva-
riante lässt sich für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ableiten, dass die öffentliche 
Infrastruktur in der Franz Steurer- Straße nicht in dem Ausmaß, wie in der 1.Planungsvariante 
notwendig verlängert werden muss, lediglich die Franz Steurer- Straße selbst ist geringfügig 
zu verlängern (Abschätzung min. 8 m) sowie der Zufahrtsbereich zum neuen Postverteiler-
zentrum ist entsprechend herzustellen. 
 
Derzeit herrscht Unklarheit über das Ausmaß der von der Stadtgemeinde herzustellenden 
Infrastruktur. Kurzfristig durchzuführende Infrastrukturmaßnamen zur Erweiterung könnten 
notwendig werden. Aufgrund des derzeitigen Informationsstandes stellt die 1.Planungsvari-
ante im Vergleich zur 2. Planungsvariante den maximalen Leistungsumfang dar, für diesen 
von der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. auch ein Angebot zur Beschlussfassung 
abgegeben wurde. 
 

Nr. Firma Angebot 
Netto [EUR] 
(excl. UST) 

Angebot 
Brutto [EUR] 

(ohne Nachlass) 
(inkl. UST) 

Prozent 

1. Leyrer + Graf Baugesellschaft 
m.b.H. 
Conrathstraße 6 
3950 Gmünd 

68.751,72 82.502,06 100,00 
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Da das Angebot der Fa. Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H erst am 12.10.2021 eingelangt 
ist, war eine Überprüfung der Einheitspreise durch das Büro Ingenieurgemeinschaft Umwelt-
projekte Ziviltechniker GmbH nicht möglich. Die marktgerechte Preisgestaltung kann somit 
noch nicht bestätigt werden. 
 
Die Angebotssumme von EUR 68.751,72 excl. USt. ist aufzuteilen: 

Wasserversorgungsanlage: EUR  16.776,38 excl. USt. 
Abwasserbeseitigungsanlage:  EUR  51.975,34 excl. USt. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya ist bei Abwasserentsorgungs- und Wasserver-
sorgungsanlagen zu 100% vorsteuerabzugsberechtigt. 

Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.g.F. in Verbindung mit der Schwel-
lenwerteverordnung 2018, BGBl. II Nr. 211/2018, ist eine Direktvergabe bei einem Auftrags-
wert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Die Kosten für diese Leistungen wurden bei der Voranschlagserstellung 2021 nicht berück-
sichtigt. 

Da die budgetäre Bedeckung somit nicht gegeben ist, handelt es sich um eine außerplanmä-
ßige Ausgabe im Sinne des § 35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973), 
LGBl. 1000 i.d.d.g.F. 

Die Bedeckung soll lt. Angabe Punkt Haushaltsdaten erfolgen. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 13.10.2021 folgenden Beschluss gefasst: 

„Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die für die Errichtung des Postverteiler-
zentrums erforderlichen Planungs- und Baumeisterleistungen im Betriebsgebiets OST 
hinsichtlich Erweiterung der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage 
an die Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., 3950 Gmünd, Conrathstraße 6, auf-
grund der vorliegenden 1.Planungsvariante (Plan Nr. 10/7320/01 vom 02.08.2021, erstellt 
von der Firma Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., welche den maximalen Ausbaugrad 
darstellt) sowie zu den Bedingungen des Angebots vom 12.10.2021, in der Höhe von 

EUR 82.502,09 

incl. USt, somit budgetwirksam EUR 68.751,72 (unter Berücksichtigung des Vorsteuerab-
zugs [100%] bei ABA und WVA) ), wobei der Betrag auf die Wasserversorgungsanlage (EUR 
16.776,38 excl. USt.) und die Abwasserbeseitigungsanlage (EUR 51.975.34 excl. USt.) auf-
geteilt wird. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich einer positiven Überprüfung des Angebotes 
auf marktgerechte Preise durch das Büro Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte Ziviltechni-
ker GmbH, 1200 Wien, Wehlistraße 29. 
 
Die Leistungen sind nach Vorliegen der endabgestimmten Planung zwischen der Firma 
SWAD Immo GmbH und der Post AG im erforderlichen, gegebenenfalls reduzierten Umfang 
abzurufen. 
 
Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Bedeckung der au-
ßerplanmäßigen Ausgabe in der Höhe von budgetwirksam EUR 68.751,72 excl. USt. durch 
die Haushaltsstellen: 
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6/851097+894001 (Abwasserbeseitigung Betriebsgebiet Ost-Entnahme von zweckgebunde-
nen Haushaltsrücklagen), Vermögenskonto: 8/9990934/00009 Erneuerungsrücklage ABA 
6/850097+894001 (Abwasserbeseitigung Betriebsgebiet Ost-Entnahme von zweckgebunde-
nen Haushaltsrücklagen), Vermögenskonto: 8/9990934/00010 Erneuerungsrücklage WVA 
genehmigt.“ 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2021: 6/851097+894001 (Abwasserbeseitigung Betriebsgebiet Ost-Entnahme von 
zweckgebundenen Haushaltsrücklagen), Vermögenskonto: 8/9990934/00009 Erneuerungs-
rücklage ABA EUR 807.968,85 
gebucht bis: 30.09.2021 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

2. NVA 2021: 6/850097+894001 (Abwasserbeseitigung Betriebsgebiet Ost-Entnahme von 
zweckgebundenen Haushaltsrücklagen), Vermögenskonto: 8/9990934/00010 Erneuerungs-
rücklage WVA EUR 137.764,87 
gebucht bis: 30.09.2021 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasser-
entsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, öffentliche Beleuchtung und Umwelt in der Sit-
zung vom 04.10.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Stadtrat (für die 
Vergabe der Planungs- und Baumeisterleistungen). 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat (für die 
Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe). 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben (Vergabe 
der Planungs- und Baumeisterleistungen für die Erweiterung Betriebsgebiet Ost) in der Höhe 
von EUR 51.975.34 (unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges [100 %]) durch Ent-
nahme bei der „Erneuerungsrücklage ABA“ 

und  

die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben (Vergabe der Planungs- und Baumeister-
leistungen für die Erweiterung Betriebsgebiet Ost) in der Höhe von EUR 16.776,38 (unter 
Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges [100 %]) durch die Entnahme bei der „Erneuerungs-
rücklage WVA“.  
 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Freizeitzentrum – TUS Brandmeldeanschluss für die Chlorgaswarnanlage 

SACHVERHALT: 
Im Freizeitzentrum Waidhofen an der Thaya wird Chlor für die Wasserqualität benutzt. In der 
Gaswarnanlage sind zwei Fässer mit Chlor gelagert. Kommt es zu einem Chlorgasaustritt 
sind Besucher des Freibades sowie Anrainer einer großen Gefahr ausgesetzt. Sollte es zu 
so einem Vorfall kommen erhält zurzeit eine bestimmte Person vom Freizeitzentrum mittels 
SMS die Alarmierung. Eine unnötige Zeitverzögerung bis die Feuerwehr alarmiert wird. 

Damit hierbei rasch gehandelt werden kann ist eine sofortige Alarmierung der Freiwilligen 
Feuerwehr Waidhofen an der Thaya notwendig und dafür ein TUS Brandmeldeanschluss nö-
tig. Dieser TUS Brandmeldeanschluss wird direkt mit der Landeswarnzentrale in Tulln ver-
bunden und alarmiert bei Austritt des Chlorgases sofort die zuständige Feuerwehr automa-
tisch. 

Diese wichtige Thematik wurde 2018 mit Herrn HBI Christian Bartl von der Freiwilligen Feu-
erwehr Waidhofen an der Thaya besprochen. 

Vom Wirtschaftshof wird hierzu eine 230V Stromversorgung, ein Netzwerkkabel für die LAN 
Anbindung und ein Kontakt aus der Chlorgas Anlage vorbereitet. 

Aufgrund der technischen Abklärung wird empfohlen, dass der TUS Brandmeldeanschluss 
von der Firma Com One Austria GmbH, 1230 Wien, Talpagasse 1a, laut Angebot vom 
09.08.2021 mit EUR 500,00 excl. USt. angekauft und montiert werden soll. 

Mit dem Schreiben vom 10.08.2021 von der Firma Com One Austria GmbH, 1230 Wien, Tal-
pagasse 1a, via E-Mail ergibt sich folgende Kalkulation:  
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Herstellen einer Chlorgaswarnanlage (TUS Alarm) im Freizeitzentrum 

          

      Waidhofen an der Thaya, 19.08.2021 

          

  Einmalige Kosten        

      Einheitspreis EUR  Positionspreis EUR 
1. 

Montage und Inbetriebnahme 
lt. beiliegendem Angebot 1,00 PA à 500,00 excl. Ust. 500,00 

2. Facharbeiter (Wihof) 10,00 HR à 40,00 excl. Ust. 400,00 
3. Material (Elektroinstallation) 1,00 PA à 150,00 excl. Ust. 150,00 
4. VW Caddy (WT 338 U) 15,00 km à 0,60 excl. Ust. 9,00 
5. Geräte- und Maschinenpau-

schale 1,00 PA à 50,00 excl. Ust. 50,00 

  Summe netto      1.109,00 

  Summe brutto incl. 20% USt.      1.330,80 

          

  jährliche Kosten        

      Einheitspreis EUR  Positionspreis EUR 

1. 
monatliche Teilnahmegebühr 
(Anlage aktiv) 

4,00 Mo à 85,00 excl. Ust. 340,00 

2. 
monatliche Teilnahmegebühr 
(Anlage inaktiv) 

8,00 Mo à 35,00 excl. Ust. 280,00 

3. 
monatliche Feuerwehrgebühr 
(Anlage aktiv) 

4,00 Mo à 85,00 excl. Ust. 340,00 

  Summe netto      960,00 

  Summe brutto incl. 20% USt.      1.152,00 

          

  Das Freizeitzentrum ist zu 100% vorsteuerabzugsberechtigt 

        Romana Gintner 

  Gesamtsumme Wirtschaftsbetriebe: EUR 730,80 incl. USt.   

  Gesamtsumme Com One: EUR 1.752,00 incl. USt.   

  

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Leistungen: 
-> Herstellen der TUS Alarmanalge (Chlorgaswarnanlage) durch die Fa. Com One 
-> Herstellen der Elektroleitungen und Internetverbindung in Eigenregie 

 

Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung ist das Angebot der Firma Com One Austria 
GmbH, 1230 Wien, Talpagasse 1a, mit einer Angebotssumme von EUR 1.752,00 incl. USt. 
als marktgerecht anzusehen. 
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Um bei einem Alarm rasch in das Freizeitzentrum gelangen zu können, braucht die Freiwil-
lige Feuerwehr Waidhofen an der Thaya einen ungehinderten Zutritt dafür. Um diesen zu 
gewährleisten ist ein Schlüsselsafe mit gesperrten Feuerwehrprofil die beste Lösung. 

Dazu wurde von der Firma Bruno Eder Gesellschaft m.b.H, 1150 Wien, Stättermayergasse 
3, ein Angebot vom 13.09.2021 mit einer Gesamtsumme von EUR 390,24 incl. USt. einge-
holt. 

Die Firma Schrack Seconet AG, 1120 Wien, Eibesbrunnergasse 18, übermittelte am 
22.09.2021 ein Angebot mit dem Gesamtbetrag von EUR 488,40 incl. USt.. 

Weiters wurde von der Firma Christian Daubal Gefahrengutbeauftragter & Brandschutzrevi-
sor, Handel mit technischem und industriellem Bedarf, 3400 Klosterneuburg, Scheibling-
steingasse 9, ein Angebot vom 13.09.2021 zum Gesamtpreis von EUR 384,00 incl. USt. 
eingeholt. 

Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung ist das Angebot der Firma Christian Daubal Ge-
fahrengutbeauftragter & Brandschutzrevisor, Handel mit technischem und industriellem Be-
darf, 3400 Klosterneuburg, Scheiblingsteingasse 9, mit einer Angebotssumme von EUR 
384,00 incl. USt. als marktgerecht anzusehen. 

Laut Bundesvergabegesetz 2006 i.d.d.g.F. in Verbindung mit der Schwellenwerteverordnung 
2012, BGBl. II Nr. 95/2012, in der Fassung des BGBl. II Nr. 250/2016 ist eine Direktvergabe 
bei einem Auftragswert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2021: Haushaltsstelle 1/831000-042000/000 (Freizeitzentrum, Betriebs- u. Ge-
schäftsausstattung) EUR 10.600,00 
gebucht bis: 14.09.2021 EUR 4.602,64 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Dorferneuerung in der Sitzung vom 17.08.2021 berichtet. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya kauft die Schlüsselbox von der Firma Christian 
Daubal Gefahrengutbeauftragter & Brandschutzrevisor, Handel mit technischem und indust-
riellem Bedarf, 3400 Klosterneuburg, Scheiblingsteingasse 9, aufgrund und zu den Bedin-
gungen des Angebotes Nr. AN000140 vom 13.09.2021 zum Gesamtpreis von  

EUR 384,00 

incl. USt., somit budgetwirksam EUR 320,00 (unter Berücksichtigung des gesamten 
[100,00%] Vorsteuerabzugs) an 

und 
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es wird der Auftrag über den Einbau des TUS Brandmeldeanschlusses für die Chlorgaswarn-
anlage aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 09.08.2021 an die Firma Com 
One Austria GmbH, 1230 Wien, Talpagasse 1a, zum Gesamtpreis von 

EUR 1.752,00 

incl. USt., somit budgetwirksam EUR 1.460,00 (unter Berücksichtigung des gesamten 
[100,00%] Vorsteuerabzugs) an unter Abschluss der nachstehenden Vereinbarung abge-
schlossen: „ 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Subvention – NÖ Imkerverband - Ortsgruppe Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des NÖ Imkerverbandes - Ortsgruppe Waidhofen an der 
Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Vitiserstraße 1, vom 06.09.2021 (eingelangt bei der 
Stadtgemeinde Waidhofen am 09.09.2021) vor. Darin heißt es: „ 

“ 

Bisher wurden keine Subventionen gewährt. 
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Haushaltsdaten: 
2. NVA 2021: Haushaltsstelle 1/7490-7280 (Förderung Land- u. Forstwirtschaft, Sonstige 
Ausgaben) EUR 100,00 
gebucht bis: 14.09.2021 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Wasserbau in der Sitzung vom 29.09.2021 beraten. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der NÖ Imkerverband - Ortsgruppe Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, Vitiserstraße 1, für das Jahr 2021, eine Subvention, in der Höhe von 

EUR 100,00 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Winterdienst in den Katastralgemeinden 

SACHVERHALT: 
Die Firma Brinnich hat den Winterdienst für die Katastralgemeinden Kleineberharts, Veste-
nötting, Sixmühle, Puch, Pyhra, Zufahrt Golfplatz (öffentliches Gut) gekündigt und es soll der 
Winterdienst für diese Strecke, ab der Winterdienstsaison 2021/2022, neu vergeben werden. 

Es wurden folgende Firmen zur Angebotslegung eingeladen: 

Firma Maschinenring – Service NÖ-Wien „MR-Service“ eGen,  
3830 Waidhofen an der Thaya, Hans-Kudlich Straße 2 
Firma Strohmer Grün- und Kommunalpflege,  
3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12 
Firma Litschauer Erdbau-Transporte GmbH, 3834 Pfaffenschlag, Arnolz 28 
Firma Lohndrusch Steiner Stefan, 3852 Gastern, Wiesmaden 15 
 
Angebotsübersicht: 
 

FIRMA Preisauskunftsmails  

Firma Maschinenring Waldviertel Nord,  
Hans-Kudlich-Str. 2, 3830 Waidhofen/Thaya, 
Tel.: 059 060 312 
Mail: waldviertelnord@maschinenring.at 

Angebot vom 08.09.2021: 
Jahresgrundpauschale (30 Std.) EUR 5.700,00 
1 Stunde incl. UST EUR 109,38,  
Zuschlag Sonn/Feiert./Nacht incl. UST EUR 38,83 

Firma STROHMER Grün- und Kommunal-
pflege,  
Mühlen und Höfe 12, 3830 Waidhofen/Thaya,  
Tel.: 0664/2269500,  
Mail: goericke@gmx.at, strohmer@gmx.at  

Absage per Mail am 01.09.2021 

Firma Litschauer Erdbau-Transporte GmbH, 
Gerhard Litschauer, 3834 Pfaffenschlag,  
Arnolz 28,  
Tel.: 02848/63 20,  
Mail: office@litschauer-erdbau.at  

Absage per Mail am 09.09.2021 

Lohndrusch Steiner Stefan (Landwirt) 
3852 Gastern, Wiesmaden 15, 
Tel.: 0664/5813187 
Mail: biosteiner@aon.at 
 

Telefonische Absage am 06.09.2021 

 
Bis zum Abgabetermin am Freitag dem 10.09.2021 wurde ein Angebot eingereicht. 
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Die Firma Maschinenring –Service NÖ-Wien „MR-Service“ eGen, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Hans-Kudlich Straße 2 hat mit 08.09.2021 folgendes Angebot übermittelt: „  

 
„ 

“ 
 
Im Zuge der Gespräche und Abklärungen zum Winterdienst für die Strecke „L8121 Hollen-
bach-Dietmanns“ mit der Gemeinde Dietmanns, wurde ein Winterdienstintervall von 2 Jahren 
angedacht. 
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Der erste Winterdienst wird durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen. 
Daher wurde ein entsprechendes Zusatzangebot für die Strecke „L8121 Hollenbach-Diet-
manns“ ab der Wintersaison 2021/2022 bei der Firma Maschinenring-Service NÖ-Wien „MR-
Service“ eGen eingeholt. 

Zusatzangebot vom 04.10.2021: „  

 

 

Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung sind die Angebotspreise der Firma Maschinen-
ring-Service NÖ-Wien „MR-Service“ eGen, 3830 Waidhofen an der Thaya, Hans-Kudlich-
Straße 2 als marktgerecht anzusehen. 
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Laut Bundesvergabegesetz 2018, BGBl. I Nr. 65/2018 i.d.g.F. in Verbindung mit der Schwel-
lenwerteverordnung 2018, BGBl. II Nr. 211/2018, ist eine Direktvergabe bei einem Auftrags-
wert unter EUR 100.000,00 excl. USt. im Unterschwellenbereich zulässig. 

In der Stellungnahme des verkehrstechnischen Amtssachverständige des Amtes der NÖ 
Landesregierung, Gebietsbauamt Krems an der Donau vom 22.03.2021 heißt es: 

„Das Ortsgebiet von Dietmanns und Hollenbach wird durch die Landesstraße L8121 verbun-
den. Die Straße ist ca. 5,1 km lang und die Fahrzeit beträgt zwischen den beiden Ortsgebie-
ten rund 7 Minuten (lt. Google Maps, PKW-Verkehr). Die Landesstraße soll in Zukunft ins 
Eigentum der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bzw. Gemeinde Dietmanns übernom-
men werden. 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya plant in Zukunft eine Wintersperre gemäß § 8 
NÖ Straßengesetz zu verfügen. 

Der Bürgermeister darf auf einer Gemeindestraße eine Wintersperre verfügen, wenn für diese 
Straße kein Verkehrsbedürfnis (§ 4 Z 10 NÖ Straßengesetz) besteht oder eine Umleitung im 
zumutbaren Ausmaß besteht und der Winterdienst unverhältnismäßige Kosten verursachen 
würde. 

Bei einer Wintersperre des genannten Straßenzuges besteht die Möglichkeit über die L60 – 
LB5 – L59 und umgekehrt auszuweichen. Dadurch verlängert sich der Weg zwischen Diet-
manns und Hollenbach um ca. 4,5 Kilometer und 3 Minuten. Aus verkehrstechnischer Sicht 
liegt die Erhöhung der Wegstrecke und der Wegzeit in einem zumutbaren Ausmaß. 

Weiters hat die Landesregierung nach Angaben des NÖ Straßendienstes die letzten Jahr-
zehnte auf der Landesstraße L8121 eine Wintersperre verfügt. Es ergibt sich somit augen-
scheinlich kein Indiz welches gegen eine Wintersperre dieser Straße spricht.“ 

Es soll eine Wintersperre auf der Strecke „L8121 Hollenbach-Dietmanns“ vom Straßenkilo-
meter 2,635 bis 4,690 verfügt werden. 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Nach Absprache mit der Marktgemeinde Dietmanns ist im gesamten Bereich der „L8121 
Hollenbach-Dietmanns“ eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h beziehungsweise 
50 km/h geplant. Ein diesbezügliches Gutachten ist vom verkehrstechnischen Amtsachver-
ständigen der NÖ Landesregierung einzuholen. 

Haushaltsdaten: 
2.NVA 2021: Haushaltsstelle 1/8141-7281 (Winterdienst, Schneeräumung und Streuung 
Katastralgemeinden) EUR 30.000,00 
gebucht bis: 14.09.2021 EUR 18.835,52 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 
Die Ausgabensperre wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 13.10.2021 aufgehoben. 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 21.12.2020, Punkt 2 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2021 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden Betriebskos-
ten. 
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Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, Abwasserentsor-
gung, Gemeindestraßen, Parkanlagen, öffentliche Beleuchtung und Umwelt in der Sitzung 
vom 04.10.2021 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
Haushaltsstelle 1/8141-7281 (Winterdienst, Schneeräumung und Streuung Katastralge-
meinde) EUR 30.000,00 

und 

es wird eine Wintersperre auf der Strecke „L8121 Hollenbach-Dietmanns“, Straßenkilometer 
2,635 bis 4,690, ab der Wintersaison 2021/2022 (01.11. - 31.03.) durch den Bürgermeister 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya verfügt  

und 

nach Absprache mit der Marktgemeinde Dietmanns ist im gesamten Bereich der „L8121 
Hollenbach-Dietmanns“ eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h beziehungsweise 
50 km/h geplant. Ein diesbezügliches Gutachten ist vom verkehrstechnischen Amtsachver-
ständigen der NÖ Landesregierung einzuholen 

und 

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beauftragt die Firma Maschinenring-Service 
NÖ-Wien „MR-Service“ eGen, 3830 Waidhofen an der Thaya, Hans-Kudlich-Straße 2 mit 
den Schneeräum- und Streuarbeiten in den Katastralgemeinden Kleineberharts, Veste-
nötting, Sixmühle, Puch, Pyhra, Zufahrt Golfplatz, L8121 Hollenbach-Dietmanns auf-
grund und zu den Bedingungen des nachstehend angeführten Vertrages:  

„DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 

abgeschlossen zwischen 

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya,  
Hauptplatz 1 
3830 Waidhofen an der Thaya  

im Folgenden „Auftraggeberin“ genannt einerseits und 

Maschinenring-Service NÖ-Wien „MR-Service“ eGen 
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Hans-Kudlich-Straße 2 
3830 Waidhofen an der Thaya 
(Kurz: Firma Maschinenring) 

im folgenden „Auftragnehmer“ genannt andererseits 

wie folgt: 

I . Dienstleistungsgegenstand 

Der Auftragnehmer ist ein Unternehmen, das sich gewerbsmäßig mit Winterdienst beschäf-
tigt.  

Mit diesem Vertrag verpflichtet sich der Auftragnehmer gegenüber der Auftraggeberin auf 
Vertragsdauer, zu den nachstehend genannten Bedingungen die im Anhang bezeichneten 
und beschriebenen der Auftraggeberin gehörenden oder zu deren Öffentlichen Gut gehören-
den Grundflächen von Schnee zu räumen und Splitt zu streuen. 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Schneeräumung und die Splittstreuung eigen-
verantwortlich und unaufgefordert nach Notwendigkeit, laut dem vorgegebenen Ein- oder 
Zweijahresintervall und im jeweils notwendigen Umfang und Ausmaß durchzuführen und da-
bei die im Anhang (Beilage A [Genaue Intervalldefinition der Winterdienstroute/en und Über-
sichtsplan]) für die genannten Flächen entsprechend festgelegten Prioritäten einzuhalten. 
Abweichend von den im Anhang festgelegten Prioritäten ist die Auftraggeberin berechtigt, im 
Einzelfalle anders lautende Anweisungen zu geben. Derartige Anordnungen sind dem Auf-
tragnehmer schriftlich zu erteilen.  

Für die Beurteilung der Notwendigkeit eines vertragsgegenständlichen Tätigkeitwerdens des 
Auftragnehmers und auch für die Beurteilung des jeweils notwendigen Umfangs und Ausma-
ßes der vertragsgegenständlichen Tätigkeit durch den Auftragnehmer sind der in Punkt 2. 
dieser Vereinbarung genannte Einsatzplan und daneben der objektive Maßstab eines ver-
nünftigen Durchschnittsmenschen entscheidend. 

Bei der Auswahl der vom Auftragnehmer für die Schneeräumung und die Splittstreuung ein-
zusetzenden Personen wird auf die Wünsche der Auftraggeberin soweit als möglich Rück-
sicht genommen.  

Der Auftragnehmer haftet der Auftraggeberin im Rahmen dieses Vertrags für das fachge-
rechte, vor allem den dafür allenfalls vorhandenen Normen entsprechende, Schneeräumung 
und Splittstreuung. Sollte die Auftraggeberin außerhalb dieses Vertrags, vor allem für nicht 
vom vorliegenden Vertrag umfasste Grundflächen, Dienste des Auftragnehmers in Anspruch 
nehmen, was dem Auftragnehmer im Einzelfall schriftlich mitzuteilen ist, gelten die in diesem 
Vertrag enthaltenen Regelungen bzw., sollte es sich um andere Tätigkeiten als die Schnee-
räumung und Splittstreuung handeln, gelten die in diesem Vertrag enthaltenen Regelungen 
sinngemäß. Bei einer Beauftragung außerhalb dieses Vertrags obliegt allerdings die Beurtei-
lung der Notwendigkeit des Tätigwerdens der Auftraggeberin. 

2. Beginn der Schneeräumarbeiten und Splittstreuung richten sich grundsätzlich nach einem 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der jeweiligen Flächen respektive der Widmung und 
des Gebrauchs der jeweiligen Flächen zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer gemein-
sam zu erstellenden Einsatzplan. Auf außergewöhnliche Vorfälle und/oder Naturereignisse 
weist die Auftraggeberin besonders hin. Gleiches gilt für sonstige Umstände, die der Auftrag-
geberin von Dritten zur Kenntnis gebracht wurden. In solchen Fällen obliegt es der Auftrag-
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geberin, Prioritäten zu setzen, dem Auftragnehmer allerdings den diesbezüglichen Anwei-
sungen der Auftraggeberin ohne Verzug nachzukommen. 

3. Können aufgrund von Elementarereignissen (z.B. wegen sich ständig überfrierenden Eis-
regens oder extremer Neuschneemengen o.ä.) die Schneeräumarbeiten und Splittstreuung 
nicht im erforderlichen Maß durchgeführt oder aufrechterhalten werden, so hat der Auftrag-
nehmer unverzüglich die Auftraggeberin hiervon zu unterrichten, um so allenfalls notwendige 
Maßnahmen (Straßensperren etc.) unverzüglich verfügen zu können. Diesfalls ist der jewei-
lige Wirtschaftshofleiter der Auftraggeberin, das ist derzeit Herr Bmstr. Christoph Bittermann 
(Tel.: 0664 / 912 53 47), in seinem Verhinderungsfall seine Stellvertreter/-in zu verständigen 

4. Jeder im vorliegenden Vertrag angeführte Anhang (Beilage A) wird von den Parteien aus-
drücklich zum Vertragsinhalt erklärt, ist daher integrierender Bestandteil dieses Vertrags. 

5. Vor erstmaliger Durchführung der vertragsgegenständlichen Arbeiten in der jeweiligen 
Winterdienstsaison, gibt die Auftraggeberin der vom Auftragnehmer unter möglichster Be-
rücksichtigung der personellen Wünsche der Auftraggeberin namhaft gemachten Person 
bzw. Personen vor Ort, alle Hinweise bekannt. Diese Unterweisungen sind in einem Bege-
hungsprotokoll schriftlich festzuhalten und sowohl von der Auftraggeberin als auch von 
der/den mit der Durchführung der Schneeräumung und Splittstreuung betrauten Person/en 
des Auftragnehmers zu unterzeichnen. 

II. Entgelt 

Als Jahresgrundpauschale (inklusive 30 Räum- bzw. Streustunden) für die maschinelle 
Schneeräumung und Splittstreuung in den Katastralgemeinden Kleineberharts, Vestenö-
tting, Waidhofen an der Thaya, Puch, Pyhra, Altwaidhofen (lt. Anhang A) wird ein Betrag 
von EUR 4.750,00 excl. USt. lt. Angebot vom 08.09.2021 vereinbart. 

Als Stundensatz für jede weitere Arbeitsstunde für die maschinelle Schneeräumung oder 
Splittstreuung in den Katastralgemeinden Kleineberharts, Vestenötting, Waidhofen an 
der Thaya, Puch, Pyhra, Altwaidhofen (lt. Anhang A) wird ein Betrag von EUR 91,15 excl. 
USt. lt. Angebot vom 08.09.2021 vereinbart. 

Als Zweijahresgrundpauschale (inklusive 10 Räum- bzw. Streustunden) für die maschinelle 
Schneeräumung und Splittstreuung in den Katastralgemeinden Hollenbach-Dietmanns (lt. 
Anhang A) wird ein Betrag von EUR 2.500,00 excl. USt. lt. Angebot vom 04.10.2021 verein-
bart. 

Als Stundensatz für jede weitere Arbeitsstunde für die maschinelle Schneeräumung oder 
Splittstreuung in den Katastralgemeinden Hollenbach-Dietmanns (lt. Anhang A) wird ein 
Betrag von EUR 91,15 excl. USt. lt. Angebot vom 04.10.2021 vereinbart. 

Für Schneeräumarbeiten und Splittstreuarbeiten zwischen 20:00 Uhr und 5:00 Uhr (Nacht-
stunden) und an Sonn- oder Feiertagen wird ein Zuschlag pro Stunde von EUR 32,36 excl. 
USt. verrechnet, wobei an Sonn- und Feiertagen keine Unterscheidung in Tages- und Nacht-
stunden erfolgt. 

Der Auftragnehmer erhält diese Zuschläge nur dann, wenn er durch geeignete Aufzeichnun-
gen den Bedarf seiner Tätigkeit nachweist. 

Zum Zwecke der Aufzeichnung der durchgeführten Arbeiten bzw. aufgewendeten Zeiten wird 
ein Auftragsbuch (Lieferscheine) geführt. Dieses wird der Auftraggeberin ehest möglich zur 
Bestätigung vorgelegt. Zur Bestätigung im Namen der Auftraggeberin ist ausschließlich der 
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jeweilige Wirtschaftshofleiter der Auftraggeberin, das ist derzeit Herr Bmstr. Christoph Bitter-
mann (Tel.: 0664 / 912 53 47), in seinem Verhinderungsfall seine Stellevertreter/-in berech-
tigt. 

Es ist jeweils auf viertel Stunden aufzurunden. 

Die angegebenen Preise verstehen sich excl. Umsatzsteuer.  

Zahlungsbedingungen:  

Der Auftragnehmer ist berechtigt Anfang November die Bereitstellungspauschale gem. Punkt 
II. in Rechnung zu stellen. 

Der Auftragnehmer legt jeweils am Monatsende innerhalb der Winterdienstsaison im Nach-
hinein seine Rechnung.  

Es werden alle anfallenden Arbeitsstunden sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge ver-
rechnet. 

Die Rechnungslegung erfolgt an folgende Rechnungsanschrift: 

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
Hauptplatz 1 
3830 Waidhofen an der Thaya 

Alle vorgenannten Tarife unterliegen einer Wertsicherung, wobei zur Berechnung der von der 
Statistik Austria verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 oder, sollte dieser nicht mehr ver-
lautbart werden, ein an dessen Stelle tretender Index heranzuziehen ist. Ausgangsbasis zur 
Berechnung der Wertsicherung ist die für den Monat Juni 2021 verlautbarte Indexzahl. Die 
Preisanpassung erfolgt alljährlich im Juni eines jeden Kalenderjahres für die kommende Win-
terdienstsaison. Die für Juni eines jeden Kalenderjahres verlautbarte Indexzahl ist Ausgangs-
basis für die nächstjährige Berechnung. Der Preis ändert sich für die folgende Winterdienst-
saison in dem Ausmaß, wie sich die Indexzahl im jeweiligen Juni im Vergleich zur Ausgangs-
basis verändert hat.  

Dies bedeutet, dass die erste Wertanpassung für die Winterdienstsaison 2022/2023 auf Basis 
der Änderung der im Juni 2022 verlautbarten Indexzahl zu der für Juni 2021 verlautbarten 
Indexzahl erfolgt.  

III. Haftung des Auftragnehmers 

Unbeschadet der vorangehenden Bestimmungen haftet der Auftragnehmer für die ordnungs-
gemäße und mängelfreie Durchführung der von ihm in Punkt I. dieses Dienstleistungsvertra-
ges übernommenen Tätigkeiten. 

Die Vertragsteile halten fest, dass unbeschadet dieser Vereinbarung die Auftraggeberin, so-
fern es sich bei den betroffenen Fläche um Wege handelt, weiterhin Wegehalterin im Sinne 
des § 1319 a ABGB bleibt und abgesehen von den vom Auftragnehmer in diesem Vertrag 
übernommenen Tätigkeiten durch diese Vereinbarung keine darüber hinausgehende Über-
tragung von Wegehalterpflichten oder Pflichten aus der StVO auf den Auftraggeber stattfin-
det. Es bleibt daher insbesondere weiterhin Aufgabe der Auftraggeberin, im Rahmen ihrer 
Wegehalterhaftung nach Bedarf und im Einzelfall zusätzliche Anordnungen zu treffen, die 
Aufstellung von Warnzeichen bei besonderer Gefährlichkeit zu veranlassen, eine Kontrolle 
vorzunehmen und dgl. 
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Die Firma Maschinenring ist jedoch verpflichtet, ihr bekannt gewordene Mängel des Straßen-
zustandes (Frostaufbrüche, Kanaldeckelbeschädigungen und dgl.) oder sonstiger Vork-
ommnisse (Vandalismusschäden, Müllablagerungen, usw. …) unverzüglich der Gemeinde 
zu melden. 
 
Für Schleifspuren an den Räumoberflächen und Randsteinen übernimmt die Firma Maschi-
nenring keine Haftung. 

Für Schäden, die Dritten aus einer mangelhaften oder unfachmännischen Schneeräumung 
oder Splittstreuung entstehen, hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin allerdings schad-, 
klag- und exekutionslos zu halten.  

IV. Vertragsdauer 

Die gegenständliche Vereinbarung tritt ab der Winterdienstsaison 2021/2022 in Kraft. Das 
heißt in der Zeit von 01.11. bis 31.03. eines jeden Kalenderjahres. Vor dem 01.11. bzw. nach 
dem 31.03. kann die Auftraggeberin im Bedarfsfall auf Anforderung die bereits für den Win-
terdienst bereitstehenden Dienste des Auftragnehmers in Anspruch nehmen, wobei diesfalls 
die Grundsätze der gegenständlichen Vereinbarung gelten. 

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  

Die Vertragspartner vereinbaren einen dreijährigen Kündigungsverzicht, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der Unterfertigung dieser Vereinbarung durch die Auftraggeberin. Nach Ablauf des 
Kündigungsverzichtes können beide Vertragsteile diese Vereinbarung mittels eingeschriebe-
nen an den anderen Vertragsteil zu richtenden Briefes zum Ende einer jeden Winterdienst-
saison, spätestens aber bis 01.05. eines jeden Kalenderjahres auflösen.  

Ungeachtet dieses Kündigungsverzichtes bleibt es beiden Vertragsteilen vorbehalten, außer-
ordentliche Kündigungsgründe geltend zu machen.  

Insbesondere kann die Auftraggeberin jederzeit den Vertrag aufkündigen, wenn der Auftrag-
nehmer wiederholt und trotz schriftlicher Mahnung durch die Auftraggeberin die Schneeräu-
mung und Splittstreuung nicht entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung durch-
führt oder gegen sonstige Bestimmungen dieses Vertrags verstößt.  

V. Schlussbestimmungen 

Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung erstellt, wobei jeder Vertragspartner ein 
Exemplar erhält. 

Der Vertragsabschluss sowie allfällige Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages be-
dürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis. Die Ver-
tragsparteien erklären, dass im Zeitpunkt der Vertragsunterfertigung keine Nebenabreden 
bestehen. 

Die Vertragsparteien verzichten auf die Anfechtung des Vertrages wegen § 934 ABGB. 

Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist das für das Gemeindegebiet der Auftraggeberin 
sachlich zuständige Gericht.  

Beide Vertragsteile erklären ihre ausdrückliche Einwilligung, dass der eine Teil personenbe-
zogene Daten des anderen Teils für Zwecke der Errichtung, Umsetzung, Durchführung und 
Archivierung des vorliegenden Vertrags speichern und verarbeiten darf.“ 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

36446



………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Subvention Kulturschaffende und Musikvereine – Verein MUSIKWELTEN 

SACHVERHALT: 
Der Verein MUSIKWELTEN, 3922 Großschönau, Watzmanns 26, unter der künstlerischen 
Leitung durch Manfred Müssauer veranstaltet zahlreiche Konzerte mit diversen Künstlern und 
Darstellern. Im Zuge des 850 Jahrjubiläums hat heuer das Konzert „Operngala zum 850-Jahr-
Jubiäum in Kooperation mit der siaa-Stiftung Liechtenstein“ am 02.10.2021 im Stadtsaal 
Waidhofen an der Thaya stattgefunden. 

Diesbezüglich liegt ein Subventionsansuchen des Vereines MUSIKWELTEN, 3922 Groß-
schönau, Watzmanns 26, vom 25.09.2021 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen am 
04.10.2021) vor. Darin heißt es: 

„ 

 

 

Verein MUSIKWELTEN JUGENDMUSIKFESTIVAL 
Watzmanns 26 

3922 Großschönau 
 

25. September 2021 

Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya 
Hauptplatz 1 
3830 Waidhofen/Thaya 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Kulturstadtrat, sehr geehrte Stadt- und 
Gemeinderätinnen- und räte! 

Als Vorstand des stark expandierenden Festivals MUSIKWELTEN freuen wir uns, dass wir 
mit der Stadt Waidhofen (ein „Herzenswunsch“ des Künstlerischen Leiters sowie vieler Fest-
spielbesucher) seit einigen Jahren einen so wichtigen Partner an unserer Seite haben. 

Waidhofen soll in den nächsten Jahren mehr in das Zentrum unserer Aktivitäten rücken: ge-
ografisch ist das ja schon der Fall, dramaturgisch und bezüglich der Zahl der Produktionen 
und Aufführungen ist das ein Wunsch unserer Vereinsleitung. 
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Aus den erwähnten Gründen und ebenso hinsichtlich der prekären budgetären Situation im 
Kunst- und Kulturbereich - leider ist unser Verein MUSIKWELTEN von den Corona-Folgen 
besonders heftig betroffen – ersuchen wir Sie, die Kosten für Mietentgelt, Personal und 
Lustbarkeitsabgabe für die Konzerte, die  am 14. und 16.08.2020 und am 02. Oktober 
2021 im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya stattgefunden haben, in seiner anfallenden 
Höhe zu übernehmen. 

Mit dem besten Dank für Ihre Unterstützung und vielfältig anteilnehmende Begeisterung ver-
bleiben 

Mag. Peter Frkal (Kassier) 
Dr. Ursula Simek (Schriftführerin) 
Manfred Müssauer (Künstlerischer Leiter und Obmann)“ 

Für die offenen Forderungen der Konzerte von 14. – 16.08.2020 im Stadtsaal Waidhofen an 
der Thaya ist ein Gesamtbetrag von EUR 1.251,34 (Stadtsaalkosten EUR 1.032,00 und Lust-
barkeitsabgabe EUR 219,34) fällig. 

Es liegt eine Rechnung der Firma Floristik Suchan, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Thayaparkstraße 1, Re.-Nr.: 000653 vom 02.10.2021 für 4 Stk. Blumensträuße in der Ge-
samthöhe von EUR 100,00 vor. Diese soll von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
des Kontos „Repräsentationsausgaben Bürgermeister“ übernommen werden. 

Keine bisherigen Subventionen. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2021: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Kul-
tur, Förderungen) EUR 29.000,00 
gebucht bis: 15.09.2021 EUR 6.950,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

2. NVA 2021: Haushaltsstelle 1/0191-7230/1 (Repräsentation, Repräsentationsausgaben 
Bürgermeister) EUR 10.000,00 
gebucht bis: 30.09.2021 EUR 3.158,65 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Kultur, Stadterneuerung und Tou-
rismus in der Sitzung vom 27.09.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein MUSIKWELTEN, 3922 Großschönau, Watzmanns 26, für die Konzerte 
von 14. – 18.08.2020 und das Konzert am 02.10.2021, eine Subvention, in der tatsächlich 
anfallenden Höhe der Stadtsaalkosten und der Lustbarkeitsabgabe, gewährt 
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und  

es wird die Rechnung der Firma Floristik Suchan, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Thayaparkstraße 1, Re.-Nr.: 000653 vom 02.10.2021 für 4 Stk. Blumensträuße in der Ge-
samthöhe von EUR 100,00 von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya beglichen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Subvention für Umbauarbeiten im Bereich der Gemeinschaftspraxis Dr. Brunner, 
Heubachstraße 5  
 

SACHVERHALT: 
Das Gebäude auf der Liegenschaft 3830 Waidhofen an der Thaya, Heubachstraße 5, be-
steht aus zwei Ordinationen und einer Wohneinheit. Herr Dr. Markus Brunner führt eine Or-
dination für Allgemeinmedizin, Frau Dr. Christina Brunner führt eine Facharztpraxis für Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Mit Bescheid der Bürgermeisterin vom 17.02.2021 wurde das Bau-
vorhaben „Umbau einer Wohnung zu einer Ordination und Ver-besserung der Barrierefreiheit 
des Zuganges“ bewilligt. 

Im Zuge der Baubewilligung wurde die Herstellung von zwei weiteren Stellplätzen zur Kennt-
nis genommen (zusätzlich notwendige Pflichtstellplätze gemäß § 63 NÖ Bauordnung 2014 
idgF). 

Die Stellplätze Nr. 6 und 7 sollen im Anschluss an den bestehenden Stellplatz Nr. 5, im süd-
westlichen Bereich der Liegenschaft errichtet werden, diese sind in den Einreichunterlagen 
zur Baubewilligung dargestellt. 

Um die Zufahrt zu den beiden neu errichteten Stellplätzen von der Fahrbahn der Heubach-
straße zu gewährleisten, ist es erforderlich die Gehsteigfläche und das Hochbord zu einem 
Schrägbord umzubauen. Der bestehende Lichtpunkt, zwischen dem bestehenden Stellplatz 
Nr. 5 und dem neu geplanten Stellplatz Nr. 6, der öffentlichen Straßenbeleuchtung ist um 
ca. 5,50 m in südliche Richtung zu versetzen. 

Die Liegenschaft 3830 Waidhofen an der Thaya, Heubachstraße 5 weist aufgrund der fünf 
vorhandenen Stellplätzen bereits eine Zufahrtsmöglichkeit auf. 

 

 

Haushaltsdaten: 
2.NVA 2021: Haushaltsstelle 1/5100-7550 (Medizinische Bereichsförderung, gegebene 
Subventionen) EUR 12.000,00 
gebucht bis: 10.09.2021 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf Rä-
dern, Schulen, Kindergärten und Erwachsenenbildung in der Sitzung vom 30.09.2021 bera-
ten. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Stadtratssitzung behandelt. 

 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

 

ANTRAG des  StR Markus LOYDOLT an den Gemeinderat. 

 

 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Für den Umbau und die Erweiterung der Arztordinationen in der Heubachstraße 5 wird durch 
die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya im Zuge der medizinischen Bereichsförderung 
eine Subvention in der Höhe von  

EUR 3.300,00 

gewährt. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Wohnungsangelegenheiten 
 

Vergabe der Wohnung Nr. 4 im Seniorenwohnhaus, Josef Pisar-Straße 1 in  
3830 Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Betreffend der Neuvermietung der Wohnung Nr. 4, 3830 Waidhofen an der Thaya, Josef 
Pisar-Straße 1, hat Frau Andrea Schremser aus 3830 Waidhofen an der Thaya, Dittrichstraße 
29, Interesse an der Anmietung bekundet. 

Da Frau Schremser als Interessentin für eine Wohnung auf der Liste der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya vorgemerkt war, wurde die Vergabe der freien Wohnung Nr. 4 im 
Objekt Josef Pisar-Straße 1 in den Stadtnachrichten und auf der Homepage der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya nicht beworben. 

Frau Schremser hat die zur Anmietung stehende Wohnung mit Vertretern der Siedlungsge-
nossenschaft Waldviertel besichtigt und gab schließlich bekannt, dass sie die Wohnung mit 
01.12.2021 anmieten wird. Die Wohnung hat eine Wohnfläche von 51,18 m² (siehe beiliegen-
den Plan). 

Betreffend den Formalitäten zur Anmietung der Wohnung wird von Frau Schremser mit der 
Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, reg.Gen. m.b.H., 3820 
Raabs an der Thaya, Wohnhausplatz 1 Kontakt aufgenommen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der StR Ingeborg ÖSTERREICHER an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Wohnung Nr. 4 im Seniorenwohnhaus Josef Pisar-Straße 1 in 3830 Waidhofen an 
der Thaya, wird per 01.12.2021 an Frau Andrea Schremser, geb. 24.11.1960, 3830 Waidh-
ofen an der Thaya, Dittrichstraße 29, vermietet. 

Die Aufnahmevereinbarung, Mietzinshöhe und die Betriebskosten werden vom Hausverwal-
ter, der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, reg.Gen. m.b.H., 
3820 Raabs an der Thaya, Hauptstraße 5, vorgeschrieben. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subventionen 
b) Soziales 
 ba) Mobiler Hospizverein Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen um Förderung des Verein Hospiz Waldviertel, Waidhofen/Thaya vom 
05.07.2021 vor: 

„Ansuchen um Subvention 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt unser aller Leben nach wie vor. Unter dem Motto „Wenn 
etwas nicht mehr mehr möglich ist, verändere es so, dass es anders möglich wird“ ist die NÖ 
Hospizbewegung jedoch immer aktiv geblieben. Um ein Zeichen zu setzen und trotz der 
schwierigen Zeit Unterstützung anzubieten. 

So haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter unseres Vereines im Vorjahr 60 Klienten mit insge-
samt 468 Besuchen zuhause, im Krankenhaus, auf der Palliativstation und in den PBZ des 
Bezirkes begleitet. Der Gesamtstundenaufwand (Begleitungen, Weiterbildungen, Mitarbeiter-
treffen) betrug für das vergangene Jahr 1.016 Stunden. Für die Fahrten zu den Begleitungen 
legten die Ehrenamtlichen insgesamt 8000km zurück. 

Um unsere Angebote – Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung zuhause, auf der Palliativsta-
tion und PBZ, Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Trauergruppe für Erwachsene – 
weiter aufrecht erhalten zu können, benötigen wir ihre finanzielle Unterstützung. Wegen 
Corona konnten 2020 keine Benefizveranstaltungen abgehalten werden und auch für heuer 
sind Events für uns leider noch nicht möglich. 

Gemeinsamkeit, Nächstenliebe und Solidarität sind jene Bausteine, die die Hospizbewegung 
auszeichnen. Wir sind stolz darauf, trotz vieler Hürden für jene die uns brauchen am Ende 
des Daseins da zu sein. 

Für die bisher erhaltene finanzielle Zuwendung bedanken wir uns sehr herzlich! 

Mit freundlichen Grüßen 
Tanja Polzer, 
Koordinatorin 
Konto AT41 2027 2083 0020 1806, Waldviertler Sparkasse Bank AG“ 
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Bisherige Subventionen: 

 2018 2019 2020 

Verein Hospiz Waldviertel 400,00 400,00 400,00 

 

Haushaltsdaten: 
2.NVA 2021: Haushaltsstelle 1/4290-7680 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozi-
ale Wohlfahrt, Subventionen, Spenden) EUR 2.400,00 
gebucht bis: 15.09.2021 EUR 168,96 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Schulen, Kindergärten und Erwachsenenbildung in der Sitzung vom 30.09.2021 be-
raten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Dem Verein Hospiz Waldviertel Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Moritz Schadekgasse 30a wird für das Jahr 2021 eine Subvention in Höhe von  

EUR 400,00 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Subventionen 
b) Soziales 
 bb) Verein Zuversicht 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Ansuchen um Gewährung einer Subvention von Zuversicht – Verein zur Unter-
stützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bad-
gasse 5, vom 21. April 2021 vor. Darin heißt es: 

„Subventionsansuchen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Wir ersuchen um die Gewährung einer Subvention für das laufende Jahr und erlauben uns, 
dieses Ansuchen wie folgt zu begründen: 

Als alleiniger Gesellschafter der Zuversicht Waldviertel gemn. GmbH ist der Verein Zuversicht 
letztverantwortlich für die Führung des Ambulatoriums Haus der Zuversicht. Eine wichtige 
Einrichtung von Zuversicht ist die Nachmittagsbetreuung im SPZ, die sich im Rahmen des 
Möglichen auch im letzten Jahr großen Zuspruchs erfreute. Für den heurigen Sommer ist 
wieder geplant, eine Ferienbetreuung anzubieten. Genauso hoffen wir, dass der integrative 
Kletterkurs Anfang Juli in Hollenbach stattfinden kann. So wie andere gemeinnützige Orga-
nisationen hat uns der Ausfall von Spendenaktionen getroffen, in unserem Fall war das besn-
ders die Tatsache, dass der Puschstand beim Rathaus ausfallen musste. 

Wir ersuchen daher um die Gewährung einer finanziellen Unterstützung für das Jahr 2021 
und bitten um die Behandlung unseres Ansuchens in den zuständigen Gremien sowie eine 
positive Erledigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Martin Hetzendorfer                                               Susanne Krenner 
       (org. Leiter)                                                              (Vereinskassierin)“ 
 

Bisherige Zuwendungen: 

 2018 2019 2020 

Haus der Zuversicht 300,00 300,00 300,00 
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Haushaltsdaten: 
2.NVA 2021: Haushaltsstelle 1/4290-7680 (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Sozi-
ale Wohlfahrt, Subventionen, Spenden) EUR 2.400,00 
gebucht bis: 15.09.2021 EUR 168,96 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 400,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Essen auf 
Rädern, Schulen, Kindergärten und Erwachsenenbildung in der Sitzung vom 30.09.2021 be-
raten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 13.10.2021 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Dem Verein Haus der Zuversicht, Selbständiges Ambulatorium für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen, vertreten durch den org. Leiter Mag. Martin Hetzendorfer, 3830 
Waidhofen an der Thaya, Badgasse 5 wird für das Jahr 2021 eine Subvention in Höhe von  

EUR 300,00 

gewährt 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vom 
15.09.2021 

SACHVERHALT: 

Das Sitzungsprotokoll über die am 15.09.2021 angesagte Gebarungsprüfung durch den Prü-

fungsausschuss wird mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters und des Kassenver-

walters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Patrik NEUWIRTH zur Kennt-

nis gebracht. 
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Gemeinderat 
Öffentlicher Teil 

20.10.2021 

 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

Ruhendstellung der vierten Kassenplanstelle (vormals Dr. Namjesky). 

SACHVERHALT: 
Nach der Aufgabe der Kassenplanstelle von Frau Dr. Namjesky ist es bis heute nicht gelungen, diese 
Kassenplanstelle nachzubesetzen. Zwischenzeitlich hat die ÖGK aufgrund der Durchrechnung die 
Kassenplanstelle ruhend gestellt. 

Mit Schreiben vom 3. Oktober 2021, eingelangt am 14.10.2021, haben Allgemeinmediziner*innen 
aus Waidhofen, Kautzen, Dobersberg und Thaya auf die aktuelle Situation in der Region aufmerk-
sam gemacht. 
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Zuständigkeit: gemäß § 36 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Bgm. Josef Ramharter wird vom Gemeinderat – ausdrücklich von allen im Gemeinderat ver-
tretenen Fraktionen - beauftragt, entsprechende Schritte in die Wege zu leiten, damit die 
vierte Kassenplanstelle wieder ausgeschrieben wird bzw. vergeben werden kann, um eine 
medizinische Versorgung in der Gemeinde weiterhin aufrecht halten zu können. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
Öffentlicher Teil 

20.10.2021 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Forstwirtschaft – Annahme des Förderantrages zum Stadtgemeindewald 

SACHVERHALT: 
Am 24.09.2021 wurde im Stadtgemeindewald auf den Grundstücken Nr. 1022/1 und Nr. 1023 
ein Teilabschnitt in der Größe von ca. 0,67 ha besichtigt. Auf dieser Teilfläche soll, unter 
Berücksichtigung einer möglichen Forstförderung durch das Förderungsprogramm „Wald-
fonds“, eine Durchforstung ausgeführt werden. Diese Durchforstung erfolgt voraussichtlich 
durch einen Eigenwerber. 

Im Zuge der weiteren Projekt- und Förderungsabklärung mit dem Bezirksförster Herrn Ing. 
Bartl wurde angeraten den Online-Förderungsantrag samt Projektübersicht so rasch als mög-
lich einzureichen. 

Folgender Förderungsantrag wurde zum Stadtgemeindewald gestellt: 

Förderungsmaßnahme M2 Waldpflege und Forstgenetik für klimafitte Wälder 

Förderungsnummer L3/WT-2021-M2/304 und XID2021091012488 

Förderungsantragsdatum 28.09.2021 

Projektbereich 1 Teilfläche von ca. 0,67 ha 

Teilfläche 1: 
Grundstück Nr. 1023, 1022/1 
Katastralgemeinde: 21005 Dietmanns 

Baumbestand: Weißkiefern und Fichten  

Maßnahme –  
Durchforstung: 

Weißkiefern: Protzen entnehmen, schlanke Individuen stärker 
bedrängt lassen, gegenüber der Fichten jedenfalls bevorzugen 
Fichten: Z-Stämme alle 5-6 m, pro Z-Stamm 1, max. 2 Bedränger 
entnehmen 

Umsetzungszeitraum: 28.09.2021 bis 27.03.2023 

 

Chronologie: 

Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Wasserbau in der Sitzung vom 29.09.2021 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 13.10.2021 vorberaten und 
den nachstehenden Antrag beschlossen. 

StR LR Gottfried WALDHÄUSL stellte mit Schreiben vom 20.10.2021 gegenständlichen 
Dringlichkeitsantrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des StR LR Gottfried WALDHÄUSL an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird der Förderungsantrag „XID2021091012488“ für den Stadtgemeindewald vom 
28.09.2021 zum Investitionsprogramm „Waldfonds - Maßnahmenpaket für die Waldwirt-
schaft“ durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya angenommen. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

01.09.2021 

 

Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 36.385 bis Nr. 36.468 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.165 bis Nr. 6.181 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 20.39 Uhr 

 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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